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Unser Zeichen: H/1-NLS-45/19-1993 

 

     H/1 

 

Waidhofen/Ybbs, am 16.03.2010 
 
 
Betreff:  Naturdenkmal „Sommereiche“ auf Gst.Nr. 306/1, KG Waidhofen/Ybbs;  

eingetragen im Naturschutzbuch der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs unter Nr. 14 
 
 

B E S C H E I D 
 
 

Mit Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung vom 29.04.1968, Zl. III/2-2322/1n-1968 
wurde die auf Gst.Nr. 24, KG Kreilhof, stehende Sommereiche aufgrund ihres besonderen 
Gepräges, das es dem Landschaftsbild verleiht, als Naturdenkmal erklärt und wurde dieses 
Naturdenkmal im Naturschutzbuch unter Nr. 14 eingetragen.  
 

 
Spruch: 

 
 
Gemäß § 62 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG 1991), BGBl.Nr. 
51/1991 i.d.F. 20/2009 wird der Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung vom 
29.04.1968, Zl. III/2-2322/1n-1968 dahingehend berichtigt, dass sich das Naturdenkmal 
„Sommereiche“ auf Gst.Nr. 306/1, KG Waidhofen/Ybbs, befindet. 
 
 

Begründung: 
 
 
In Vorbereitung für die Führung des elektronischen Naturschutzbuches wurde der 
Magistrat der Stadt Waidhofen/Ybbs, als Naturschutzbehörde I. Instanz, seitens des 
Landes NÖ gebeten, das Naturdenkmal „Sommereiche“ lageplanmäßig darzustellen.  
 
Aufgrund diesbezüglicher Recherchen wurde nunmehr festgestellt, dass sich das 
Naturdenkmal auf Gst.Nr. 306/1, KG Waidhofen/Ybbs, befindet und aus Versehen 
eine falsche Grundstücksnummer im Bescheid zur Erklärung als Naturdenkmal 
angeführt wurde. 
 
Gemäß § 62 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG 1991), 
BGBl.Nr. 51/1991 i.d.g.F. kann die Behörde jederzeit von Amts wegen Schreib- und 
Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen oder 
offenbar ausschließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer 
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automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende Unrichtigkeiten in 
Bescheiden berichtigen.  
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.  
 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen, vom Tag der Zustellung an 
gerechnet, schriftlich oder mittels technischer Übertragungsmöglichkeiten (z.B. Telefax, e-
mail) beim Magistrat das ordentliche Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. 
Diesbezüglich wird auf die Ergänzung zur Anschrift in der Fußleiste verwiesen. Anbringen, 
die mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder 
anderen technisch möglichen Weise binnen offener Frist eingebracht werden und 
außerhalb der Amtsstunden bei der Behörde einlangen, gelten als rechtzeitig eingebracht. 
Es ist darauf zu achten, dass der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen 
Risken wie z.B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes, trägt. 
 
Die Berufung hat den Bescheid, gegen den sie gerichtet ist, zu bezeichnen (Geschäftszahl 
und Datum des Bescheides angeben!) und einen begründeten Berufungsantrag zu 
enthalten. Für den Berufungsantrag ist eine Gebühr von € 13,20 zu entrichten. 
 
 

Der Bürgermeister: 
i.A. Dr. Franz Hörlesberger e.h. 

Bereichsleiter 
 
F.d.R.d.A.: 
 
(Gegenbauer) 
 
Ergeht an: 
 
1. Stadt Waidhofen/Ybbs, z.Hd. Herrn Bgm. Mag. Wolfgang Mair, im Hause 
2. Stadt Waidhofen/Ybbs, z.Hd. Herrn Ing. Andreas Plachy, im Hause 
3. Herrn DI Dr. Leopold Lindebner, im Hause 
4. Amt der NÖ Landesregierung, Abt. RU5, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
5. Bezirksgericht Waidhofen/Ybbs, Ybbstorgasse 2, 3340 Waidhofen/Ybbs, mit der Bitte um 

Berichtigung im Grundbuch  
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